
VERORDNUNG (EG) Nr. 1360/2008 DES RATES

vom 2. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 zur Einführung einer Fazilität des mittelfristigen
finanziellen Beistands zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission, der nach Anhörung des Wirt
schafts- und Finanzausschusses unterbreitet wurde,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die gegenwärtig große Zahl von Mitgliedstaaten außer
halb des Euroraums beeinträchtigt die potentielle Nach
frage nach einem mittelfristigen finanziellen Beistand der
Gemeinschaft und verlangt, zusammen mit der interna
tionalen Entwicklung, eine signifikante Erhöhung von 12
Mrd. EUR auf 25 Mrd. EUR der in der Verordnung (EG)
Nr. 332/2002 (1) niedergelegten Plafonds für den Kapital
betrag der Darlehen, die den Mitgliedstaaten gewährt
werden können. Falls eine Überprüfung des Plafonds

dringend erforderlich würde, sollten die einschlägigen Or
gane entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten
schnell handeln.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 332/2002 sollte daher entspre
chend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 332/2002 wird wie folgt geändert:

Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Der ausstehende Kapitalbetrag der Darlehen, die den Mit
gliedstaaten im Rahmen dieser Fazilität gewährt werden kön
nen, ist auf 25 Mrd. EUR begrenzt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Geschehen zu Brüssel am 2. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
C. LAGARDE
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